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 Veröffentlicht am 02.03.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Gegen die Schätzung der Erlöse aus dem Betrieb eines Taxis unter Zugrundelegung der Anzahl der Grundschaltungen

bestehen ebensowenig Bedenken wie gegen die Anwendung dieser Schätzungsmethode durch die Abgabenbehörde.
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